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Die Welt der Subsysteme ist unordentlich und bunt. [1]Dieses Posting setzt die
Beiträge vom 25. 11. und vom 22. 12. 2010 fort.
Wenn von autonomen Subsystemen der Gesellschaft die Rede ist, sind meistens die
großen Funktionssysteme der Gesamtgesellschaft, also heute, der Weltgesellschaft,
gemeint. Als Subsysteme werden aber auch Elemente angesprochen, mit denen
eine sekundäre Differenzierung dieser Funktionssysteme beschrieben wird wie im
politischen System (nach Luhmann) Politik i. e. S., Verwaltung und Publikum oder im
Rechtssystem Justiz, Anwaltschaft und Rechtswissenschaft. Eigentlich müsste man
von Subsubsystemen oder Subsystemen 2. Ordnung sprechen.
Bunt ist die Welt der Subsysteme wegen ihrer Diversität: die Wirtschaft oder das
Recht, Staaten oder Verträge, Gerichte oder Unternehmen, politische Parteien oder
Familien und vieles andere mehr werden als Subsysteme in Anspruch genommen.
Die Buntheit resultiert zum Ersten daraus, dass sich die Subsysteme auf
verschiedenen Ebenen tummeln. Sie ist zum Zweiten das Resultat unterschiedlicher
Differenzierungsprinzipien. Subsysteme können sowohl aus segmentärer wie aus
funktionaler Differenzierung entstehen. Ja, eigentlich braucht es gar kein
Differenzierungsprinzip: Oft entstehen »ganz ephemere, triviale kurzfristige
System/Umwelt-Unterscheidungen ohne weiteren Formzwang … Die Großformen
der gesellschaftlichen Teilsysteme schwimmen auf einem Meer ständig neu
gebildeter und wieder aufgelöster Kleinsysteme.« [2]Niklas Luhmann, Die
Gesellschaft der Gesellschaft, 1997, 812. (Also auf zum Schwimmkurs!) Und zum
Dritten: Als Systemtypen kommen Funktionssysteme, Interaktionssysteme und
Organisationsysteme in Betracht.
Abstrakt fällt es nicht schwer, Subsysteme zu definieren. Es handelt sich, wie bei
allen sozialen Systemen, um eine spezifische Verknüpfung von sozialen Strukturen,
die soziale Ereignisse autonom, das heißt entsprechend ihren eigenen Regeln
interpretiert und bearbeitet. Über einen eigenen Systemcode verfügen Subsysteme
zweiter und niedrigerer Ordnung nicht. Sie nutzen den Systemcode des
übergeordneten Funktionssystems, haben für dessen Zuteilung aber ihr eigenes
Programm. Und einige dürfen auf den Systemcode anderer Funktionssysteme
schielen. [3]Luhmann, GdG 841. Strukturen und Ereignisse können gleichzeitig
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mehreren Systemen angehören. Gilt das auch für Subsysteme?
Konkret bleibt oft unklar, ob Systeme oder soziale Elemente ohne
Systemeigenschaft gemeint sind. Wenn Elemente der Funktionssysteme benannt
werden, ist die Rede von sozialen Bereichen, Organisationen, Institutionen,
Netzwerken, Projekten, Diskursen, Regimes und anderen mehr. Wenn immer ein
Element in systemtheoretischem Zusammenhang als autonom bezeichnet wird,
dann ist vermutlich ein echtes System gemeint. Das gleiche gilt, wenn dem Element
strukturelle Kopplungen zugeschrieben werden. Deshalb kann man davon
ausgehen, dass die globalen Rechtsregimes, die von Fischer-Lescano und Teubner
[4]Regime-Kollisionen, 2006. behandelt werden, Systemeigenschaft haben.
Selbstverständlich ist das nicht; den Produktionsregimes hat Teubner die
Systemeigenschaft abgesprochen [5]Eigensinnige Produktionsregimes: Zur Ko-
evolution von Wirtschaft und Recht in den varieties of capitalism, Soziale Systeme 5
,1999, 7-26, hier zitiert nach der Internetfassung S. 2..
Der Schubladendenker fragt sich, wie die Welt der Subsysteme geordnet ist. Man
könnte an eine pyramidenförmige Ordnung mit der Weltgesellschaft an der Spitze
denken. Sie »zerfiele« dann in zwölf oder mehr Funktionssysteme (Subsysteme 1.
Ordnung). Jedes Funktionssystem wiederum gliederte sich kaskadenförmig in
Subsysteme 2., 3. … n. Ordnung. Solchen Modellen begegnet man in
betriebswirtschaftlich orientierten Organisationsanalysen. Die Antwort auf die
Ausgangsfrage ist dennoch negativ. Im Jargon würde man sagen: Die Subsysteme
entwickeln sich »polyzentrisch« und »heterarchisch«.
Der Schubladendenker fragt weiter: Subsysteme sind Elemente eines Systems. Aber
sind alle Elemente des Systems Subsysteme oder jedenfalls Elemente von
Subsystemen? Oder umgekehrt: Gibt es in der Gesellschaft systemfreie (soziale)
Elemente?
Am meisten erfahren wir bei Luhmann über die Systemeigenschaft von
Organisationen [6]A. a. O. S. 826 ff.. Danach sind Organisationen »autopoietische
Systeme auf der operativen Basis von Entscheidungen … Sie produzieren
Entscheidungen aus Entscheidungen und sind in diesem Sinne operativ
geschlossene Systeme.« [7]A. a. O. S. 830. Ihre Systemgrenze ist die Mitgliedschaft,
und auch die beruht auf einer Entscheidung.
Organisationen brauchen »nicht mit Bezug auf die Einheit des Gesellschaftssystems
eingerichtet sein. Sie können ohne gesellschaftlichen ›Systemzwang‹ frei entstehen,
und es gibt zahllose Organisationen (man nennt sie oft irreführend ›freiwillige‹
Vereinigungen oder Assoziationen), die sich keinem der gesellschaftlichen
Funktionssysteme zuordnen.« [8]A. a. O. S. 840.. Handelt es sich da noch um
Subsysteme? Immerhin: »Unbestreitbar bilden sich jedoch, wenn nicht die meisten,
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so doch die wichtigsten und größten Organisationen innerhalb der
Funktionssysteme und übernehmen damit deren Funktionsprimate.« [9]A. a. O. S.
840f. Aber kein Funktionssystem kann komplett zur Organisation werden.
»Erziehung gibt es immer auch außerhalb von Schulen und Hochschulen. … Und
selbstverständlich werden die Organisationen des Rechtssystems, vor allem die
Gerichte, nur dann in Anspruch genommen, wenn außerhalb der Organisation [aber
innerhalb des Rechtssystems] stattfindende Kommunikation über Recht und
Unrecht dies ratsam erscheinen lässt.« [10]A. a. O. S. 841.
Damit habe ich es hoffentlich bis zum Seepferdchen gebracht und werde nicht mehr
im Meer der Subsysteme ertrinken.
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